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1.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Schulverbandes Langensendelbach-Mar-
loffstein wurde dem Landratsamt Forchheim zur Kenntnisnahme 
vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 
1 Satz 2 BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs.3 
GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung während der allgemeinen Geschäftsstunden im Rathaus 
der Gemeinde Langensendelbach, Kirchweg 1, 91094 Langensen-
delbach öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Langensendelbach-Marloffstein

(Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2025

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 			
			   834.400 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 			
			   58.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.
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2.

20. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Bildung 
und Soziales zusammen mit dem Fachbeirat für Bildung und 

dem Fachbeirat für soziale Angelegenheiten
am Mittwoch, 25.06.2025 um 15:30 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1.	 Genehmigung der Niederschrift der 19. Sitzung des Ausschus-
ses für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales vom 21.10.2025

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

2.	 25/1443

Bericht über die Projekte und Vorhaben sowie Verwendung der 
Fördergelder 2025 des Bildungsbüros

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung

3.	 25/1456

Antrag der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Forchheim e.V. auf fi-
nanzielle Förderung einer Fachstelle zur Verhinderung von Woh-
nungslosigkeit

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für soziale Angelegenheiten

4.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

Nichtöffentlicher Teil

5.	 Genehmigung der Niederschrift der 10. nichtöffentlichen Sit-
zung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales 
vom 21.10.2025

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

6.	 25/1444

Haushalt 2026; Kenntnisnahme der Planungen der Teilbudgets der 
Fachbereiche 22, 24, L 4, L 5 und L 7

§ 4

Verwaltungs- und Investitionsumlage

(1) Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 575.980 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2024 auf 174 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.310,23 € 
festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 47.300 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge-
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2024 auf 174 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 271,84 € 
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festge-
setzt.

§ 6

Die Schulverbandsumlage wird im folgenden Jahr in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Monatsbeträge vorläufig erhoben, 
wenn die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch 
nicht erlassen ist.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Langensendelbach, 04.12.2025

Schulverband Langensendelbach Marloffstein

Oswald Siebenhaar

Schulverbandsvorsitzender
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stunden im Landratsamt Forchheim, 91301 Forchheim, Am Stre-
ckerplatz 3, Zimmer Nr. 336, Haus A, Ebene 3 übergeben werden. 
(siehe dazu Hinweis am Schluss der Bekanntmachung)

Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einrei-
chen.

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die 
Wahl 

a) des Kreistags nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,

b) des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bin-
dung an die sich bewerbenden Personen

statt.

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, fin-
det die Wahl

a) des Kreistags nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 

b) des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne 
Bindung an sich bewerbende Personen

statt.

4.	 Wählbarkeit zur Kreisrätin / zum Kreisrat

4.1 Für das Amt einer Kreisrätin / eines Kreisrats ist jede Person 
wählbar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine Wohnung hat, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung 
zu haben sich im Landkreis gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbar-
keit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres 
seit dem Wegzug in den Landkreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug 
wieder wählbar.

4.2	Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach 
Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

5.	 Wählbarkeit zum Landrat

5.1 Für das Amt des Landrats ist jede Person wählbar, die am Wahl-
tag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; 

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) Für die Wahl zum Landrat kann auch eine Person gewählt wer-
den, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Landkreis hat.

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach 
Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

6.	 Aufstellungsversammlungen

6.1	 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder 
einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu die-
sem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 

Diese Aufstellungsversammlung ist

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

7.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

Forchheim, 03.12.2025

Hermann Ulm 

Landrat

3.

Bekanntmachung

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

für die Wahl des  Kreistags/Landrats

im Landkreis Forchheim, am 8. März 2026

1. 	 Durchzuführende Wahl:

Am Sonntag, dem 8. März 2026, findet die Wahl

von 60 Kreisrätinnen / Kreisräten

des Landrats

statt.

2.	 Wahlvorschlagsträger

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen 
(Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der po-
litischen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen 
Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Ver-
einigungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, 
sich an Landkreiswahlen zu beteiligen. Parteien und Wählergrup-
pen, die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3. 	 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

3.1	 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab Erlass 
dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am

Donnerstag, dem 8. Januar 2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,

dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienst-
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c) die Zahl der teilnehmenden Personen,

d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, 
dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor 
dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeit-
punkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt wa-
ren,

e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung,

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen 
gewählt wurden,

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre 
Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung,

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen 
ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung Ersatzleute 
aufgestellt hat.

7.2	 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung lei-
tenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Versamm-
lung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte 
Person darf nur eine Niederschrift unterzeichnen. Auch sich bewer-
bende Personen dürfen die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie 
an der Versammlung teilgenommen haben.

7.3	 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, 
in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und 
Unterschrift eingetragen haben, die an der Versammlung teilge-
nommen haben.

7.4	 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvor-
schlag beizulegen.

8.	 Inhalt der Wahlvorschläge

8.1	 Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so 
viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Kreisrätinnen / 
Kreisräte zu wählen sind. 

Im Landkreis Forchheim darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 
60 sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende 
Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verrin-
gert sich die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend.

Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges 
Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufge-
stellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag 
benannt werden. Bei Landratswahlen darf jeder Wahlvorschlag nur 
eine sich bewerbende Person enthalten.

8.2	Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvorschlä-
ge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name 
der Partei oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort aus. 
Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das 
zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name 
des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen 
Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Par-
teien oder Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten 
Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt 
eingereichte Wahlvorschläge zur Landratswahl kein oder kein ge-
meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in 

a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergrup-
pe,

b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitglie-
dern einer Partei oder Wählergruppe für die bevorstehende Aufstel-
lung sich bewerbender Personen gewählt wurden, oder

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung 
einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende 
Wahlen bestellt wurde. 

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenver-
sammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem 
der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wäh-
lergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der De-
legierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsversamm-
lung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis 
wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf nicht frü-
her als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag 
liegt. 

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung 
gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberech-
tigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den 
sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen.

6.2	Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewer-
benden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher 
Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3	Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvor-
schläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer ge-
meinsamen Versammlung aufzustellen (bei der Landratswahl siehe 
auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträ-
ger.

6.4	Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung beschließen, dass 
sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimm-
zettel aufgeführt werden sollen.

6.5	Besonderheiten bei der Landratswahl:

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich ge-
meinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind folgende Ver-
fahrensarten möglich:

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Auf-
stellungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen aufge-
stellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen.

6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewer-
bende Person in getrennten Versammlungen auf und reichen ge-
trennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versammlungen 
aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter schriftlich er-
klären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will 
oder, falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht 
auf allen Wahlvorschlägen bewerben will.

7.	 Niederschriften über die Versammlung

7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:

a) Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung,

b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
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ausstellen.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.	 Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrie-
ben sein, die am 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag) wahl-
berechtigt sind. Der Wahlvorschlag muss eine Bescheinigung der 
Gemeinde über das Wahlrecht enthalten. Die Unterzeichnung durch 
sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahlvorschlags 
ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen 
eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichner müssen Familien-
name, Vorname und Anschrift angeben und im Landkreis wahlbe-
rechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der 
Verlust des Wahlrechts oder der Tod der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10.	Unterstützungslisten für Wahlvorschläge

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müs-
sen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden, 
sondern zusätzlich von mindestens 385 Wahlberechtigten durch 
Unterschrift in Listen, die bei der Gemeinde oder bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvor-
schlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die im Kreistag 
seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvor-
schlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertre-
ten waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl 
oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land 
insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten 
Bundestagswahl mindestens fünf v.H. der im Land abgegebenen 
gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die vom 
Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem Wahltag bekannt 
gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ih-
rer Gesamtheit im Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem 
Wahltag vertreten waren oder wenn mindestens einer der beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unterstützungsunter-
schriften benötigt.

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Per-
sonen und Ersatzleute,

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste ein-
getragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem 
sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zu-
gang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästi-
gung der sich Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungs-
räume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintragungs-
scheinen an kranke Personen oder Menschen mit körperlicher Be-
hinderung werden von der Gemeinde / Verwaltungsgemeinschaft 
gesondert bekannt gemacht.

alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3	Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die 
Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt werden 
sollen.

8.4	Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre 
Stellvertretung bezeichnen, die im Landkreis wahlberechtigt sein 
müssen. Der Wahlvorschlag muss eine Bescheinigung der Gemein-
de über das Wahlrecht enthalten. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die 
erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, die zweite als 
ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbind-
liche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzu-
nehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der beauftragten Per-
son.

8.5	Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewer-
bender Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Auf-
stellung in der Niederschrift über die Aufstellungsversammlung 
nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf 
oder Stand und Anschrift enthalten. 

8.6 Angegeben werden können 

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb von 2 
Jahren vor dem Wahltag geändert hat,

b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der Verfas-
sung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenom-
men werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehrenamtliche erste, 
zweite oder dritte Bürgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter 
oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende 
Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, Bezirks-
tagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellvertretende Bezirkstags-
präsidentin, stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin, 
Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des Bundestags, 
des Landtags.

Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf 
dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und diese vor 
den übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7	 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Auf-
nahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie 
bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfin-
den, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfa-
che Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende Person dem 
Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche Bewerbung gel-
ten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die 
Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären.

Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8	Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Landrats oder des Kreistags 
muss ferner eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich be-
werbende Person eine Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, über die Wählbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9	Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Landrats oder des Kreistags 
muss eine Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende 
Person ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, bei 
Personen ohne Wohnung eine Bescheinigung der letzten Wohn-
sitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal 
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standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles vorgesehen, welche 
gem. § 7 Abs. 2 UVPG als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
durchzuführen ist.

Eine UVP-Pflicht liegt vor, sofern davon ausgegangen wird, dass 
die Maßnahme erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann. Dies wurde sowohl seitens der unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes Forchheim als auch seitens des amtlichen Sach-
verständigen, dem Wasserwirtschaftsamt Kronach, im aktuellen 
Verfahren verneint.

Das Landratsamt Forchheim sieht in diesem Fall daher nicht die 
Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öf-
fentlich bekannt gegeben.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selb-
ständig anfechtbar.

Ebermannstadt, 09.12.2025

gez. 

Körner

Regierungsdirektorin

5.

53. Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten
am Dienstag, 16.12.2025 um 16:30 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Ausschusses  
	 für Bauangelegenheiten vom 19.11.2025

2.	 Kenntnisnahme von Auftragsvergaben

3.	 Georg-Hartmann-Realschule Forchheim;

	 Sanierung der Dreifachturnhalle;

	 Bewerbung um die Teilnahme am Bundesprogramm „Sanie- 
	 rung kommunaler Sportstätten“

4.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 11.12.2025

Hermann Ulm 

11.	Zurücknahme von Wahlvorschlägen

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 
8. Januar 2020 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über 
die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen 
die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die Aufstel-
lung der Wahlvorschläge. Die beauftragte Person kann durch die 
Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter bestimmten 
Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Hinweis: Es wird gebeten, möglichst vorab mit dem stv. Wahlleiter 
Herrn Raum (Tel. 09191 86-2103) oder dem Wahlleiter Herrn Dier

(Tel. 09191 86-2000) Kontakt aufzunehmen. Dies gilt besonders für 
den Zeitraum vom 22.12.2025 – 05.01.2026. Am 02.01.2026 hat das 
Landratsamt Forchheim offiziell geschlossen  ! (ein Anschlag weist 
für Eventualfälle auf die Erreichbarkeit des Wahlleiters hin).

9.12.2025

Dier

Wahlleiter

4.

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Untere Wasserrechtsbehörde
Az.: 42 - 6421-93/25

Wasserrecht und Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG);

Wasserrechtliches Verfahren für das Zutagefördern von 
Grundwasser aus einem Brunnen auf dem Flurstück 253 der 
Gemarkung Dormitz für die Beregnung des Rasensportplatzes

Bekanntmachung

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Der Antragsteller, Gemeinde Dormitz, beantragte mit Antrags- und 
Planunterlagen vom 29.07.2025 die wasserrechtliche Erlaubnis für 
das o. g. Vorhaben. 

Das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 
Grundwasser stellt eine Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG 
dar, die nach § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Gestattung 
bedarf.

Für die Erteilung dieser Erlaubnis ist eine Prüfung nach den Vor-
schriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) erforderlich. Das Entnehmen von Grundwasser mit ei-
nem jährlichen Gesamtvolumen von insgesamt 5.000 m³ fällt unter 
Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG. Für solche Vorhaben ist eine 
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7.

32. Sitzung des Ausschusses für Mobilität
am Mittwoch, 17.12.2025 um 16:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Ausschusses  
	 für Mobilität vom 24.09.2025

2.	 EU-weite Ausschreibung der Linienbündel 7 und 8 des Land- 
	 kreises Forchheim; 

	 Beschluss der Zustimmung

3.	 Fahrgastzahlen Linienbündel 1 - Stadtverkehr Forchheim

4.	 Antrag von Bündnis 90/Die Grünen auf Einrichtung einer lan- 
	 desbedeutsamen Buslinie zw. Forchheim und Höchstadt/Aisch

5.	 Wünsche - Anträge - Informationen (W)

Forchheim, 04.12.2025

Hermann Ulm 

Landrat

8.

18. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
am Mittwoch, 17.12.2025 um 14:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Jugendhilfe- 
	 ausschusses vom 23.07.2025

2.	 Anpassung der Pflegekinderrichtlinien in der Vollzeitpflege  
	 zum 01.01.2026

3.	 Anpassung der Richtlinien für die Kindertagespflege zum  

Landrat

6.

20. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Bildung 
und Soziales zusammen mit dem Fachbeirat für Bildung und 

dem Fachbeirat für soziale Angelegenheiten
am Dienstag, 16.12.2025 um 14:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der 19. Sitzung des Ausschus- 
	 ses für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales vom 21.10.2025

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung, Fachbeirat für soziale Angelegenheiten

2.	 Bericht über die Projekte und Vorhaben sowie Verwendung der  
	 Fördergelder 2025 des Bildungsbüros

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für Bildung

3.	 Antrag der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Forchheim e.V. auf  
	 finanzielle Förderung einer Fachstelle zur Verhinderung von  
	 Wohnungslosigkeit

Gremien:

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Bildung und Soziales, Fachbei-
rat für soziale Angelegenheiten

4.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 03.12.2025

Hermann Ulm 

Landrat
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Hermann Ulm 

Landrat

10.

32. Sitzung des Kreistages
am Montag, 22.12.2025 um 16:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Kreistages  
	 vom 27.10.2025

2.	 Vollzug der Geschäftsordnung des Landkreises Forchheim; 

	 Änderung der Ausschussbesetzung des Jugendhilfeausschusses

3.	 EU-weite Ausschreibung der Linienbündel 7 und 8 des Land- 
	 kreises Forchheim; 

	 Beschluss der Zustimmung

4.	 Georg-Hartmann-Realschule Forchheim;

	 Sanierung der Dreifachturnhalle;

	 Bewerbung um die Teilnahme am Bundesprogramm „Sanie- 
	 rung kommunaler Sportstätten“

5.	 Beschaffung mobiler Endgeräte für den schulischen Einsatz

6.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 11.12.2025

Hermann Ulm 

Landrat

	 01.01.2026

4.	 Vollzug der Geschäftsordnung des Landkreises Forchheim;  
	 Änderung der Ausschussbesetzung des Jugendhilfeausschusses

5.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 11.12.2025

Hermann Ulm 

Landrat

9.

56. Sitzung des Kreisausschusses
am Donnerstag, 18.12.2025 um 16:30 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim

Tagesordnung:

1.	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Kreisaus- 
	 schusses vom 20.11.2025

2.	 Vollzug der Geschäftsordnung des Landkreises Forchheim; 

	 Änderung der Ausschussbesetzung des Jugendhilfeausschusses

3.	 EU-weite Ausschreibung der Linienbündel 7 und 8 des Land- 
	 kreises Forchheim; 

	 Beschluss der Zustimmung

4.	 Antrag der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Forchheim e.V. auf  
	 finanzielle Förderung einer Fachstelle zur Verhinderung von  
	 Wohnungslosigkeit

5.	 Georg-Hartmann-Realschule Forchheim;

	 Sanierung der Dreifachturnhalle;

	 Bewerbung um die Teilnahme am Bundesprogramm „Sanie- 
	 rung kommunaler Sportstätten“

6.	 Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 11.12.2025


